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Antrag: Schuldenbremse reformieren 1 
 2 

Antragsteller: Arbeitskreis Wirtschaftspolitik (W5) 3 
 4 

Adressat: SPD-Unterbezirksparteitag der Frankfurter SPD 5 

       6 

Der SPD-Arbeitskreis Wirtschaftspolitik (W5) beantragt: 7 

 8 

Der SPD-Unterbezirksparteitag Frankfurt am Main möge beschließen: 9 

 10 

Die SPD-Bundestagsfraktion wird gebeten, sich für folgende Änderungen im 11 

Grundgesetz einzusetzen: 12 

Ersetzung des bisherigen Artikels 109 Absatz 3 des Grundgesetzes durch folgende 13 

Formulierung: 14 

„Zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts können durch 15 

Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Vorschriften über 16 

1. Höchstbeträge, Bedingungen und Zeitfolge der Aufnahme von Krediten durch 17 

Gebietskörperschaften und Zweckverbände und 18 

2. eine Verpflichtung von Bund und Ländern, unverzinsliche Guthaben bei der 19 

Deutschen Bundesbank zu unterhalten (Konjunkturausgleichsrücklagen), 20 

erlassen werden. Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen 21 

können nur der Bundesregierung erteilt werden. Die Rechtsverordnungen 22 

bedürfen der Zustimmung des Bunderates. Sie sind aufzuheben, soweit der 23 

Bundestag es verlangt; das Nähere bestimmt das Bundesgesetz.“ 24 

Art. 115 Absatz 1 Ergänzung durch folgenden 2. Satz: „Die Einnahmen aus Krediten 25 

dürfen die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen 26 

(Sach- und Humankapital) nicht überschreiten; Ausnahmen sind nur zulässig zur 27 

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. Das Nähere wird 28 

durch Bundesgesetz geregelt.“ 29 

Ersetzung des bisherigen Absatzes 2 durch folgende Formulierung: 30 

„Für Sondervermögen des Bundes können durch Bundesgesetz Ausnahmen von 31 

Absatz 1 zugelassen werden.“ 32 

Begründung: Durch diese vorgeschlagenen Änderungen ist der 33 

verfassungsrechtliche Zustand – Ausnahme EU-Regelungen – vor Einführung der 34 

„Schuldenbremse“ 2009 wiederhergestellt. Hierdurch kann eine Bundesregierung 35 

freier agieren. Der geplante Handlungsspielraum ist gewährleistet und es kann 36 

flexibel und zeitnah auf Änderungen der Wirtschaftslage reagiert werden. 37 

Quartalszahlen der Statistik (Problem vorläufige, endgültige Zahlen), die eine 38 

Regelbindung unterstellen, brauchen nicht berücksichtigt zu werden. 39 

Die gelb markierte Definition von Sach- und Humankapital ist neu und spiegelt die 40 

wirtschaftswissenschaftliche Diskussion über den Begriff von Investitionen (Hard- 41 

bzw. Software) wider.  42 


